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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1977

Norm

JGG 1961 §13 Abs2 B

JGG 1961 §46 Abs4

Rechtssatz

Das Gesetz, nach dem der Schuldspruch erfolgte, ist stets auch bei der Stra5estsetzung anzuwenden. Daher kein

Günstigkeitsvergleich bei einer in der Zwischenzeit erfolgten Gesetzesänderung.

Entscheidungstexte

9 Os 22/77
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